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An alle Mitglieder 
 
 
 

Einladung 
zur Jahreshauptversammlung 2012 

am 

07. März 2012 – 16:00 Uhr 
in der GHG „Casino Lent-Kaserne“ 

 
 

Tagesordnung: 
 
 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung 

3. Jahresbericht des Vorsitzenden o. V. i. A. 

4. Satzungsänderung  
• §3 Mitgliedschaft 
• §5 Beendigung der Mitgliedschaft 
• §6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
• §9 Vorstand Abs. 1, 3, 10 
• §10 Stimmrecht u. Beschlussfähigkeit 
• §11 Mitgliederversammlung Abs. 2, 3, 5, 6 
• §13 Amtszeit 
• §14 Auflösung des Vereins. 

(Einzelheiten s. Anlage) 

5. Kassenbericht Verein 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Bericht über den Wirtschaftsbetrieb 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Wahl des Vorstandes  
a.) Gem. Satzung §13 = Teil-Vorstand: Stellv. Vorsitzender, Heimbeauftragter,  

stellv. Kassenwart, stellv. Schriftführer, Beisitzer. 
b.) Nachwahlen (evtl.) weiterer DP im Gesamtvorstand, falls aus dieser Gruppe 

Wahlen in den Geschäftsführenden Vorstand erfolgen.   
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10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Verschiedenes 
 
Besonderer Hinweis gem. §11 zur Beschlussfähigkeit: 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mindestens ein Drittel der Mitglieder erschienen ist.  
Bei Beschlussunfähigkeit wird zur weiteren Mitgliederversammlung mit gleicher Ta-
gesordnung am gleichen Tag um 16:30 Uhr geladen. Diese Versammlung ist dann ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Im Anschluss an die Versammlung wird zu einem kleinen Imbiss geladen. 
 
 
Der Vorstand 
 

 
 
 
 

Carsten Schlüter 
Stabsfeldwebel 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 


